
 

 

VEREINSPAUSCHALE  2024 

des Landes Bayern und des  

Landkreises Bad Kissingen 

Sehr geehrte Vereinsvorsitzende, 

die Anträge und Formulare rund um die Beantragung der Vereins-

pauschale stellen wir Ihnen online auf der Internetseite des Land-

ratsamtes Bad Kissingen zum Download zur Verfügung. Sie finden 

die Dateien mit diesem Link: www.kg.de/2103 

Alternativ schicken wir Ihnen gerne bei Bedarf einen gedruckten An-

trag per Post zu. 

Bei den im Downloadbereich hinterlegten Formularen handelt es 

sich um digital ausfüllbare PDF-Dokumente. Nutzen Sie gerne die 

Möglichkeit, Ihren Antrag wie auch alle weiteren Formulare vor dem 

Drucken am PC auszufüllen. Dies verbessert zudem die Lesbarkeit 

der ausgefüllten Formularfelder und erleichtert die Bearbeitung der 

Anträge.  

An dieser Stelle möchten wir Sie darauf hinweisen, dass nur voll-

ständig ausgefüllte und unterschriebene Anträge auf Vereinspau-

schale bearbeitet werden können. Aktuell ist es leider noch nicht 

möglich, die Vereinspauschale auf ausschließlich elektronischem 

Weg zu beantragen. 

 

Bitte beachten Sie des Weiteren: 

 

• Seit dem Jahr 2017 haben eine Reihe von Verbänden ihre bishe-

rigen Lizenzen für Trainerinnen und Trainer sowie für Übungslei-

terinnen und Übungsleiter auf DOSB-Lizenzen umgestellt. Für 

die Berücksichtigung in der Bayerischen Vereinspauschale ist in 

diesem Zusammenhang problematisch, dass die DOSB-Lizenzen 

teilweise lediglich in elektronischer Form vorliegen und damit 
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prinzipiell mehrfach ausgedruckt und auch mehrfach bei den Kreisverwaltungsbehör-

den eingereicht werden können.  

Aus diesem Grund bitten wir Sie besonders darauf zu achten, dass Ihnen von den 

Übungsleiterinnen und Übungsleitern sowie von den Trainerinnen und Trainern entwe-

der keine Kopien der Lizenzen übergeben werden, da sie zum Stichtag die Lizenzen bei 

uns im Original (Lizenz auf Prägepapier) vorliegen müssen, oder den Kopien und selbst 

gedruckten Lizenzen die vollständig ausgefüllte und unterschriebene Anlage „Erklä-

rung Lizenzinhaberinnen/Lizenzinhaber“ beigefügt ist. 

 

• Bitte achten Sie darauf, dass die Übungsleiterinnen und Übungsleiter sowie die Traine-

rinnen und Trainer alle notwendigen Umschreibungen und Verlängerungen ihrer Lizen-

zen fristgerecht bis zum Stichtag vorgenommen haben. 

 

• Ihr Beitrags-Ist-Aufkommen muss dem geforderten Beitrags-Soll-Aufkommen 2023 

entsprechen (noch können Sie die Spendenmöglichkeit zur Erreichung des Beitrags-

Soll-Aufkommens für 2023 nutzen). 

 

• Der Antrag muss vollständig mit allen Angaben und Anlagen spätestens zum Stichtag 

Freitag, 1. März 2024, entweder in der Kreisverwaltungsbehörde oder bei der Deut-

schen Post bzw. einem lizenziertem Postdienstleister (dokumentiert durch den Post-

stempel bzw. den Einlieferungsbeleg) abgegeben worden sein. Da es sich bei der Stich-

tagsregelung um eine sog. Ausschlussfrist handelt, verbieten sich Ausnahme- und Här-

tefallregelungen. 

 

Vollständige Informationen zum Förderverfahren inklusive einer aktuellen Auflistung aller 

für dieses Förderverfahren anerkannten Lizenzen für Übungsleiterinnen und Übungsleiter 

bzw. Trainerinnen und Trainer finden Sie auf den Internetseiten des BLSV, des BSSB und 

des Bayerischen Innenministeriums. 

 

Hinweis: 

Aktuell ist die Stelle der Sportförderung aufgrund eines Personalwechsels unbesetzt. Für 

Rückfragen zur Förderung der Sportvereine im Rahmen der „Vereinspauschale“ steht Ihnen 

ab 01.01.2024 die neue Fachkraft gerne zur Verfügung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Melanie Schäfer 
Leitung Kommunale Jugendarbeit 


